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Waldknigge Lenzia
10 Regeln für respektvolle Waldbesuche
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Fühlen und verhalten Sie sich als Gast 

im Wald. 

Wir heissen Sie als Gast im Forstrevier Lenzia willkommen und wünschen 

Ihnen einen erholsamen Aufenthalt. 

Eigentümer der Wälder im Forstrevier Lenzia sind die Ortsbürgergemeinden 

Lenzburg, Ammerswil, Niederlenz, Othmarsingen und Staufen und zu 

kleinen Teilen Private, Kanton und Bund. 

Die Forstdienste Lenzia pflegen in ihrem Auftrag den Wald, unterhalten 

Waldstrassen, Pfade und Rastplätze und sorgen zugleich für den 

schonenden Umgang. Sie erteilen Auskünfte zur Freizeitnutzung und leiten 

Gesuche an den Waldeigentümer weiter. 

Der Zutritt zum Wald ist mit wenigen Einschränkungen frei, erfordert aber 

unseren  Respekt. Namentlich das Zivilgesetzbuch, die Forst-, Jagd- und 

Umweltschutzgesetzgebung sind die Grundlagen für den Waldknigge. 
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Nehmen Sie Rücksicht auf die Tier- und 

Pflanzenwelt  wie auch auf die anderen 

Waldbesucher.

Der Wald ist im dicht besiedelten Mittelland der wichtigste Lebensraum und 

Rückzugsort für Wildtiere und Pflanzen. In den Frühlingsmonaten findet die 

Aufzucht der Jungtiere statt. Diese Zeit erfordert eine besondere 

Rücksichtnahme. «Wildtiere sind vor Störungen zu schützen», so das 

Aargauische Jagdgesetz in Ä19, Abs. 1.   

Bitte bleiben Sie auf den Waldstrassen und -wegen. Unerwartete Begeg-

nungen mit Waldbesuchern können Wildtiere stark beunruhigen und 

Waldschäden, z.B. zum Verbiss von jungen Waldbäumen, verursachen.

Nehmen Sie als Sportler Rücksicht auf andere Waldbesucher: Mit 

reduzierter Geschwindigkeit und einer sanften Ankündigung ïverbunden mit 

einem Gruss ïlassen sich viele Konflikte im voraus vermeiden.
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Respektieren Sie Tafeln, Warnsignale 

und Absperrungen. Sie dienen Ihrer 

Sicherheit.

Die Forstdienste Lenzia besitzen seit 2001 die SUVA-Auszeichnung 

«Vorbildlicher Forstbetrieb in der Unfallverhütung».

Å Mit der Missachtung von Absperrungen bringen Sie sich in 

Lebensgefahr.

Å Ein Warndreieck bedeutet «Durchgang erlaubt, aber Vorsicht ist 

geboten».

Å Holzlager aller Art sind keine Klettergerüste; das Besteigen ist gefährlich 

und kann zu schweren Unfällen führen.
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Weitere Informationen:

www.waldschweiz.ch/schweizer-wald/zu-gast-im-wald/wald-knigge/waldarbeit-jagd.html



Bewundern Sie die Naturschutzobjekte 

und nehmen Sie darauf besonders 

Rücksicht.

Die Forstdienste Lenzia unterhalten ein vielfältiges Netzwerk von 

Naturschutzobjekten, wie z.B. 

Å das Eichenwaldreservat Lenzburg/Othmarsingen und die Eichenoase 

Heideburg Lenzburg auf über 375 ha Wald

Å die zwei Altholzinseln in Niederlenz und Staufen auf 5 ha Wald

Å den Steinbruch Lütisbuech mit seinen Feucht- und Trockenbiotopen

Å die über 70 Biotope zur Förderung gefährdeter Amphibien. 

Achten Sie bitte besonders darauf, dass Ihr Hund die Amphibienbiotope 

nicht betritt.
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Führen Sie Ihren Hund im Wald an der 

Leine. Vom 1. April bis 31. Juli gilt 

gemäss Jagdgesetz Leinenpflicht.

Die Aargauische Jagdverordnung Ä21, Abs. 1 schreibt vor:

«Hunde sind im Wald und am Waldrand vom 1. April bis 31. Juli an der 

Leine zu führen. In der übrigen Zeit können Hunde auf Waldstrassen unter 

direkter Aufsicht ohne Leine geführt werden.»

Wildtiere sind in der Brut- und Setzzeit besonders störungsempfindlich. 

Jungtiere stellen für jagende Hunde eine leichte Beute dar.

Halten Sie mit Vorteil Ihren Hund ganzjährig an der Leine. Sie verhindern 

damit, dass Ihr Hund seinem natürlichen Jagdtrieb nachgeht. Halter von 

wildernden Hunden können nach der Verordnung zum Jagdgesetz (Ä22 

AJSV) verwarnt bzw. verzeigt werden.
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